
3. Im Oktober 2001 hat die Kommission europäische Verbraucherdachorganisationen wie das
Europäische Büro der Verbraucherunion (BEUC) und den Europäischen Verbraucherverband (AEC)
eingeladen, sich an der Umsetzungsstrategie zu beteiligen, und sie gleichzeitig über die Wasserrahmenricht-
linie, die obligatorische Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung von Managementplänen für
Einzugsgebiete wie auch über die Umsetzungsstrategie informiert. Dennoch hat sich bisher keine der
Organisationen der Umsetzungsstrategie angeschlossen.

(1) Richtlinie 2000/60/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 327 vom 22.12.2000.

(2003/C 280 E/126) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0898/03

von Wilhelm Piecyk (PSE) an die Kommission

(21. März 2003)

Betrifft: Papierbeschaffung der Europäischen Kommission

Die EU-Kommission bestellte im Jahr 2000 erstmalig Recyclingpapier mit einem Weißgrad höher als 90 %.

Die Kosten (auf der Basis allgemeiner Marktpreise) für die Beschaffung von Recyclingpapier mit fast 100 %
Weißgrad liegen um 20-30 % höher als bei Recyclingpaper niedrigeren Weißgrads. Weiterhin widerspricht
die Verwendung von Recyclingpapier eines hohen Weißgrades (z.B. aus Schnittabfällen hergestellt) dem
Kreislaufgedanken und ist somit ein umweltpolitisch falsches Signal.

In diesem Zusammenhang frage ich die Kommission:

1. Welche Art von Recyclingpapier mit welchem Weißgrad wird seit 2000 von der Europäischen
Kommission beschafft?

2. In wie weit lässt sich die Verwendung eines fast 100 % weißen Recyclingpapiers mit den im Grünbuch
zur integrierten Produktpolitik formulierten Prämissen zur Beschaffung vereinbaren, die eine
„Orientierung der öffentlichen Beschaffung an wirtschaftlichen Erwägungen“ und „eine Ausrichtung
des Verbrauchs auf umweltfreundliche Produkte“ fordern?

3. Wie rechtfertigt oder kompensiert die Europäische Kommission die bei der Verwendung von
Recyclingpapier mit 100 % Weißgrad zusätzlich anfallenden Kosten?

4. Welche Form der Ausschreibung wird die Kommission in Zukunft verwenden, um Anbieter von
ökologischem Recyclingpapier nicht grundsätzlich von einem Auswahlverfahren auszuschließen?

Antwort von Herrn Kinnock im Namen der Kommission

(21. Mai 2003)

1. Bis zum Jahr 2000 verwendete die Kommission „Trend White“, aus Altpapier hergestelltes
Reprographiepapier der Firma Steinbeis Temming. Dieses Papier hatte einen Weißgrad von 80 %. Seit
Januar 2001 verwendet die Kommission aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung 99/32/Admin.D.2 zu
100 % aus Altpapier (Verbraucherabfällen) hergestelltes Reprographiepapier, dessen Weißgrad nach ISO-
Norm 106 % beträgt.

2. Die Kommission misst der Anschaffung „grünerer Waren“ nach dem Prinzip des besten Preis-
Leistungsverhältnisses große Bedeutung bei. Der gegenwärtige Lieferant für diese Art Papier hat mehrere
Umweltzertifikate, unter anderem ISO 14001, das „Recycled Mark“ des britischen Papierhändlerverbands
NAPM, den „Blauen Engel“ und den „Nordischen Schwan“, erhalten.

Bei der oben genannten Ausschreibung wurde vom Lieferanten außerdem verlangt, in seinen Preis nicht
nur die Lieferung von Papier, sondern auch zusätzliche Dienstleistungen wie die Möglichkeit von
Bestellungen über Internet und die Verwaltung von Lagern und Lieferung innerhalb von 24 Stunden an
mehr als 700 Lieferadressen, aufzunehmen.
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3. Der höhere Preis ist durch die Aufnahme der oben genannten Dienstleistungen gerechtfertigt. Es ist
billiger, diese Dienstleistungen auszuschreiben als intern zu organisieren.

4. Die Kommission wird bei globalen Lieferanten für Bürobedarf im Rahmen künftiger Ausschreibungen
den Erwerb „ökologischen Papiers“ anstreben, das sowohl den verwaltungstechnischen Anforderungen der
Kommission für eine wirkungsvolle Kommunikation als auch möglichst strengen ökologischen Kriterien
genügt. Mit diesem Ansatz wird die Kommission den Markt so weit wie möglich für Erzeuger
umweltfreundlichen Papiers öffnen und so gleichermaßen niedrigere Kosten und eine strikte Beachtung
des Umweltschutzes sicherstellen.

Diese Frage spielt schließlich bei der Anwendung des Systems für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung (EMAS) (1) in der Kommission eine Rolle.

Gemäß der Entscheidung der Kommission vom 7. September 2001 (2) werden drei Kommissionsdienst-
stellen (das Generalsekretariat, die Generaldirektion für Personal und Verwaltung und die Generaldirektion
für Umwelt), zusammen mit dem vor kurzem geschaffenen Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik �
Brüssel (OIB) eine Betriebsleitungsregelung ins Leben rufen, um es der Kommission zu ermöglichen, ihre
tägliche Arbeit immer umweltfreundlicher zu gestalten.

(1) Verordnung Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige
Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt-
betriebsprüfung (EMAS). ABl. L 114 vom 24.4.2001.

(2) Entscheidung der Kommission vom 7. September 2001 über Leitlinien für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr.
761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (Bekannt gegeben unter
Aktenzeichen K(2001) 2504) (Text von Bedeutung für den EWR.), ABl. L 247 vom 17.9.2001.

(2003/C 280 E/127) SCHRIFTLICHE ANFRAGE P-0909/03

von Seán Ó Neachtain (UEN) an die Kommission

(18. März 2003)

Betrifft: Kommunikation mit der Europäischen Kommission in irischer Sprache (Gaeilge)

Gemäss Artikel 21 des Vertrags hat jeder Unionsbürger das Recht, sich in einer der in Artikel 314
genannten Sprachen schriftlich an die Europäische Kommission zu wenden und eine Antwort in derselben
Sprache zu erhalten. Die angesprochene Liste enthält auch die irische Sprache (Gaeilge). Ungeachtet dieser
Vertragsbestimmungen ist auf der Website der Kommission für allgemeine Informationsdienste (http://
europa.eu.int/geninfo/mailbox/form_en.htm) nicht vorgesehen, dass Gaeilge entweder als erste oder zweite
Sprache zum Ausfüllen des Mailbox-Formulars ausgewählt werden kann. Was schlägt die Kommission vor,
um dies zu berichtigen und zu gewährleisten, dass Artikel 21 des Vertrags beachtet wird und die Bürger
elektronisch mit der Kommission in irischer Sprache korrespondieren können?

Antwort von Herrn Prodi im Namen der Kommission

(16. April 2003)

Der Herr Abgeordnete beschreibt den rechtlichen Rahmen für den Schriftverkehr mit den Organen der
Europäischen Union rechtlich korrekt. Nach Artikel 314 Absatz 2 EG-Vertrag ist der Wortlaut des Vertrags
auch in irischer Sprache verbindlich, und Artikel 21 Absatz 3 sieht vor, dass sich jeder Unionsbürger
schriftlich in einer der in Artikel 314 genannten Sprachen an jedes EU-Organ wenden und eine Antwort in
derselben Sprache erhalten kann. Da „Irisch“ gleichbedeutend mit „Gälisch“ ist, kann sich jeder Bürger
mithin in Gälisch an Kommission wenden und eine Antwort in derselben Sprache erhalten. Gleichwohl
wird Gälisch in der Verordnung Nr. 1/58/EWG zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (1) und ihren Änderungen nicht als Amts- oder Arbeitssprache der Union genannt.

Seit der Einrichtung der Website „Europa“ der Europäischen Union im Jahre 1995 hat die Kommission den
allgemeinen Grundsatz der Verwendung sämtlicher Amtssprachen der Union auf die elektronische
Veröffentlichung ausgedehnt.
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